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„Knackpunkte“ 

Einige geplante Regelungen zur Vollversammlung und zum Gesamtausschuss im 
Entwurf zum MVG-Anwendungsgesetz Diakonie 2020 

 
 
 
 

1. Zu den Vollversammlungen sollen MAVen künftig nur noch ein Mitglied als Vertreterin 
oder Vertreter entsenden dürfen.  
 
Dies wäre ein massiver Eingriff in die selbstbestimmte Arbeit unserer MAVen vor Ort. 
 
 
 

2. Für Abstimmungen und für die Wahlen zum Gesamtausschuss haben diese 
Einzelvertreterinnen und –vertreter dann aber je nach Größe der MAV eine  
erhöhte Stimmenzahl. Einer- und Dreier-MAVen sollen eine Stimme bekommen, 
danach erhöht sich die Stimmenzahl für jeweils zwei weitere Mitglieder um eine 
Stimme. Eine MAV mit 7 Mitgliedern hätte dann 3 Stimmen, eine MAV mit 15 
Mitgliedern beispielsweise 7 Stimmen.  
Damit wären große Einrichtungen „stimmgewichtiger“ als kleine.  
 
Ob dieser Gedanke mit dem Gleichheitsgedanken vereinbar ist, kann durchaus in 
Zweifel gezogen werden. Zum Beispiel hätten bei der Bildung von 
Gesamtmitarbeitervertretungen alle beteiligten MAVen nur eine Stimme.  
 
Übrigens: Die Dienstgeberseite bleibt in ihren Versammlungen bei der  
bislang auch für uns geltenden Regelung: 
Eine Einrichtung – eine Stimme. 
 
Da stellt sich die Frage, welche und wessen Interessen durch die Neuregelung 
„gestärkt“ werden sollen.  
 
 
 

3. Die Beschlussfähigkeit einer Vollversammlung soll durch ein willkürliches  
erscheinendes Quorum von mindestens 50 anwesenden MAVen erreicht  
werden. Hier soll die Stimmgewichtung also keine Rolle spielen.  
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4. Vollversammlungen sollen verpflichtend mindestens einmal pro Amtsjahr und mit der 
Auflage eines Tätigkeitsberichts stattfinden. Es soll eine Protokollpflicht eingeführt 
werden. Das schriftliche Protokoll und der schriftliche Tätigkeitsbericht müssen auch 
dem Vorstand der Diakonie Hessen vorgelegt werden.  
 
Dies ist ein rigider Eingriff in die Arbeitsabläufe eines Arbeitnehmergremiums. Es 
werden Fristen gesetzt und Schriftlichkeiten verlangt, die es so auch im MVG-EKD 
nicht gibt.  
 
 
 

5. Zu begrüßen ist, dass die Wahl zum Gesamtausschuss bis zum 31.10. des  
jeweiligen MAV-Wahl-Jahres ausgedehnt werden soll, damit haben die MAVen nach 
der Wahl mehr Zeit, sich zu finden und Meinungen in Richtung „wen wollen wir 
wählen?“ zu entwickeln. 
 
Allerdings ist auch in diesem Entwurf nicht geregelt, mit welchem Vorlauf sich 
Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen lassen können und auf welche  
Weise die Kandidatur sowie die persönlichen und inhaltlichen Vorstellungen den 
Wahlberechtigten bekanntgegeben werden. 
 
 

 
6. Es soll weiterhin bei der starren Obergrenze von 2,5 Vollzeitstellen  

Freistellung für sämtliche Aufgaben der in den Gesamtausschuss  
Gewählten bleiben.  
 
Eine situative Anpassung im Rahmen der Regelungen des § 19 (2) MVG, nämlich der 
Arbeitsbefreiung für die notwendige Zeit der Tätigkeiten, bleibt verschlossen.  
 

 
 
 
Da es noch eine Reihe „kleinerer“ Änderungen geben soll, sei auf die Lektüre des 
Gesetzentwurfs selbst und die ausführliche rechtliche und vertretungspolitische  
Bewertung durch die Kanzlei Feuerhahn verwiesen.  
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Die Regelungen zur Vollversammlung und zum Gesamtausschuss werden  
voraussichtlich ab 01.07.2020 im Rahmen des MVG für die Diakonie Hessen  
verbindliches Recht.  
Ob es in unserem Sinne Änderungen des Entwurfes geben wird, wissen wir nicht. 

 

Im Moment haben die MAVen nur die Möglichkeit aus den vorliegenden  
Informationen in ihren Gremien – falls möglich mit Beteiligung der Beschäftigten –  ihre 
Schlüsse zu ziehen.  
Dabei entstehende Kritikpunkte, Änderungs- oder Ergänzungswünsche oder andere 
Rückmeldungsideen sollten so schnell als möglich auf den Weg gebracht werden.  

 

Am 1. April 2020 werden wir auf der Vollversammlung in Marburg-Wehrda unter  
anderem ausführlich auf die Änderungsvorschläge zum MVG-Anwendungsgesetz  
Diakonie eingehen.  
Der Stand der Entscheidungsfindung der Synoden kann in gut 6 Wochen hoffentlich 
konkreter als derzeit berichtet werden.  
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